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Folgende Unterstützungen bietet
die Gemeinde Lieboch an:

Zusätzliche Biomüllabfuhr

Am Freitag, 07. August 2009 findet
von der Firma Saubermacher eine zusätzliche Biomüllabholung statt!

Es können einmalig auch zusätzliche Biomüllmengen dazugestellt werden.
Zusätzliche Strauchschnitt- und Schadobstabgabe 

bei der Kläranlage Lieboch

H.Thalhammerstr.9, 8501 Lieboch

Von Montag, den 3. August bis Freitag, den 7. August 2009 
vom 7.00 bis 15.00 Uhr und 

am Samstag, 8. August 2009 von 8.00 – 11.00 Uhr
Schadobst bitte getrennt anliefern und in den vorgesehenen Container geben.

Finanzielle Unterstützung vom Katastrophenfond 

des landes Steiermark

Bestimmungen des Katastrophenfondsgesetzes:

Die Vergabe von Mitteln aus dem Katastrophenfonds ist ausschließlich auf Maßnahmen zur Beseitigung von außergewöhnlichen Katastrophenschäden, die 
durch Hochwasser, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen, Erdbeben, Schneedruck, Orkan, Bergsturz und Hagel entstanden sind, beschränkt
Hagelschäden an landwirtschaftlichen Kulturen 

sind nicht anzuerkennen.
Als außergewöhnlich wird ein Schaden angesehen, wenn mit dem Eintritt 

des betreffenden Katastrophenereignisses erfahrungsgemäß nicht in 

kurzen Intervallen gerechnet werden muss.
Schäden an Gebäuden, baulichen Anlagen samt Inventar sind vom Geschädigten umgehend, jedoch spätestens zwei Monate nach Eintritt des Katastrophenereignisses

beim zuständigen Gemeindeamt zu melden.
Es wird ersucht von den Schäden Fotos anzufertigen!!!!

Zur Erfassung der Katastrophenschäden ist der im Gemeindeamt aufliegende und aus dem Internet unter folgender Adresse http://ww.agrar.steiermark.at herunterzuladende Privatschadensausweis  zu verwenden.

Für jede Schadensart ist ein eigener Privatschadensausweis zu verwenden,
diese werden vom Gemeindeamt ausgefüllt, bestätigt und weitergeleitet.

Wichtige Info   §   Wichtige Info   §   Wichtige Info

      Gemeindeverordnung
Pflege von Grundstücken

Sämtliche Wiesengrundstücke im Gemeindegebiet der KG 63251 Lieboch sind zur Vermeidung der Schneckenplage und der Unkrautvermehrung (Samenflug) so zu pflegen, dass keine Verwilderung eintreten kann; sie sind wenigstens zweimal jährlich, 
und zwar einmal bis 15. Juni und einmal bis 31. August, zu mähen. 
Das Mähgut ist einer geordneten Beseitigung zuzuführen.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Lärmbelästigende Gartenarbeiten

(ausgenommen landwirtschaftlich genutzte Flächen)

Lärmbelästigende Gartenarbeiten sind alle im Garten anfallenden, mit größerer Geräuschentwicklung verbundenen Arbeiten, insbesondere die Inbetriebnahme von Rasenmähern und Heckenscheren sowie Holzschneiden mit Kreis- und Motorsägen.

Lärmbelästigende Gartenarbeiten dürfen nur 
Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 – 12.00 und 14.00 – 20.00 Uhr und am Samstag von 8.00 – 12.00 und 14.00 – 19.00 Uhr 
ausgeführt werden. 
An Sonn- und Feiertagen ist die Vornahme solcher Arbeiten verboten, 
ebenso Dosen und Flascheneinwurf bei Müllinseln!
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